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1. Fragestellung 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nach der Organisation und Finanzierung des Eisen-
bahnverkehrs in Deutschland nachgegangen. 

2. Organisation 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG)1 definiert in § 2 Abs. 1 und 2 AEG Eisenbahnen als öf-
fentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben (EIU) oder die Eisenbahnverkehrsdienste zur Beförderung von Gütern oder 
Personen erbringen (EVU).2 Nach § 2 Abs. 6 AEG umfasst die Eisenbahninfrastruktur die Be-
triebsanlagen der Eisenbahnen einschließlich der Bahnstromfernleitungen. 

Das Schienennetz der Eisenbahnen in Deutschland hat derzeit eine Streckenlänge von rund 
38.400 km. Den größten Anteil mit rund 33.400 km hat das Netz der „Eisenbahnen des Bundes“, 
die verbleibenden ca. 5.000 km werden als „Nichtbundeseigene Eisenbahnen“ (NE-Bahnen) be-
zeichnet. Die Bundesschienenwege stehen, ebenso wie die Strecken der NE-Bahnen, die nicht zu 
kommunalen Eigenbetrieben gehören, allen EVU zur Nutzung offen.3  

Die Deutsche Bahn AG wurde im Januar 1994 als Aktiengesellschaft gegründet und entstand aus 
der Fusion der ehemaligen Staatsbahnen Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn. Damit 
wurde aus zwei Staatsbahnen ein privatrechtlich geführtes Unternehmen.4 Das Eigentum an den 
Schienenwegen des Bundes und an den für den Bahnbetrieb notwendigen Anlagen wurde im 
Zuge der am 1. Januar 1994 in Kraft getretenen Bahnstrukturreform von den Staatsbahnen auf die 
Deutsche Bahn AG übertragen. 

Unter dem Dach der Deutsche Bahn AG sind die DB InfraGo AG5, die am 27. Dezember 2023 
durch Umbenennung der DB Netz AG und Verschmelzung mit der DB Station&Service AG ent-
standen ist, und die DB Energie GmbH6 als EIU des Bundes Eigentümer der Schieneninfrastruk-
tur. In Wahrnehmung ihrer unternehmerischen Aufgaben halten sie ihre Sachanlagen instand 
und fungieren als Bauherren bei Investitionsmaßnahmen. Die Kontrolle des Unternehmens er-
folgt ausschließlich über seinen Aufsichtsrat. Eine darüber hinausgehende Einflussnahme des 
Bundes auf einzelne unternehmerische Entscheidungen der Deutsche Bahn AG ist nach den  

 

1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/AEG.pdf.  

2 https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/__2.html. 

3 Fragen und Antworten zur Verkehrspolitik; So funktioniert der Schienenverkehr, https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/suche/faq-schienenverkehr-2170596.   

4 Die Gründung der Deutschen Bahn AG, https://www.deutschebahn.com/de/konzern/geschichte/bahnreform-
1188014.  

5 https://www.dbinfrago.com/web.  

6 https://www.dbenergie.de/dbenergie-de.  

https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/AEG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/__2.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-schienenverkehr-2170596
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-schienenverkehr-2170596
https://www.deutschebahn.com/de/konzern/geschichte/bahnreform-1188014
https://www.deutschebahn.com/de/konzern/geschichte/bahnreform-1188014
https://www.dbinfrago.com/web
https://www.dbenergie.de/dbenergie-de
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Bestimmungen des Aktiengesetzes nicht statthaft, auch wenn die Bundesrepublik Deutschland 
Alleinaktionär ist.7 

Netzbetreiber der Schienenwege des Bundes war seit der am 1. Januar 1999 im Zuge der zweiten 
Stufe der Bahnreform erfolgten Aufspaltung der Deutschen Bahn AG deren Konzerntochter DB 
Netz AG8 und ist nun die daraus hervorgegangene DB InfraGo AG.  

3. Finanzierung 

Nach Artikel 87e des Grundgesetzes9 trägt der Bund für Ausbau und Erhalt des Netzes der „Ei-
senbahnen des Bundes“ Sorge und finanziert nach § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbauge-
setz10 Investitionen in die Schienenwege. Diese umfassen auch Ersatz- bzw. Bestandsnetzinvesti-
tionen.11 Neu- und Ausbaumaßnahmen erfolgen entsprechend dem Bedarfsplan für die Bundes-
schienenwege12. Für Ersatzinvestitionen in das Bestandsnetz stehen Bundesmittel im Rahmen der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)13 zur Verfügung. Die EIU des Bundes sind 
selbst dafür verantwortlich, die Ersatzinvestitionen auszuwählen. Die Kosten für die Unterhal-
tung und Instandsetzung der Schienenwege werden nicht durch den Bundeshaushalt finanziert, 
sondern sind privatwirtschaftlich zu erbringen.14 

Anhand von sanktionsbewehrten Qualitätskennzahlen, für die in der LuFV jährliche Zielvorga-
ben festgelegt sind, kann der Zustand der Infrastruktur bewertet werden. Werden diese vertrag-
lich vereinbarten Ziele verfehlt, kann der Bund seinen Infrastrukturbeitrag ganz oder teilweise 
zurückfordern. Auf Grundlage eines jährlich von der Deutschen Bahn AG vorgelegten Infrastruk-
turzustands- und -entwicklungsberichts prüft die zuständige Aufsichtsbehörde, das Eisenbahn-
Bundesamt (EBA), ob die Unternehmen die vereinbarten Zielvorgaben erfüllt haben. Stellt das 

 

7 Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 27, Abschnitt 6.2 Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes, 
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamt-
plan.pdf?__blob=publicationFile. 

8 Siehe hierzu auch: https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/298918/.  

9 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87e.html.  

10 https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/__8.html.  

11 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamt-
plan.pdf?__blob=publicationFile, S. 27, Abschnitt 6.2 Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.  

12 https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/anlage.html.  

13 Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III, https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_An-
lagen_Web.pdf.  

14 LuFV – Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzie-
rung/LuFV/lufv_node.html.  

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/298918/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87e.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/__8.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/anlage.html
https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf
https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
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EBA Vertragsverstöße (Stilllegung von Strecken ohne Rechtsverfahren, schwerwiegende Vergabe-
verstöße etc.) fest, können neben den bereits genannten Rückforderungen bei Zielverfehlungen 
weitere Strafzahlungen erhoben werden.15  

Darüber hinaus begleitet das EBA die Tätigkeit eines vom Bund bestellten Infrastrukturwirt-
schaftsprüfers, der die jährliche Prüfung der buchhalterisch verhältnismäßen Erfassung der Er-
satzinvestitionen durchführt und aufgrund dieser die Korrektheit der Höhe der nachzuweisenden 
Mindestersatzinvestitionen bescheinigt. Ebenso kontrolliert der Infrastrukturwirtschaftsprüfer die 
Bereitstellung und Verwendung des Mindestinstandhaltungsbeitrags und des Eigenbeitrags der 
EIU für Ersatzinvestitionen in das Bestandsnetz. Zum 1. Januar 2020 ist die LuFV III16 mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren (2020-2029) in Kraft getreten.17  

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben 2022 insgesamt 13,6 Milliarden Euro in die Eisen-
bahninfrastruktur, d. h. Schienennetz, Bahnhöfe und Energieanlagen, investiert.18 Das BMDV be-
ziffert die Ist-Ausgaben des Bundes für die Eisenbahnen auf 9.943 Mio. Euro im Jahr 2022.19 Für 
das Jahr 2023 sind für die Bundesschienenwege im Bundeshaushalt 9,19 Milliarden Euro vorge-
sehen.20 

Die im Eisenbahnverkehr tätigen EVU erbringen ihre Leistung eigenwirtschaftlich. 

Für die Nutzung der Schienenwege zahlen die EVU Entgelte an die Infrastrukturbetreiber, z. B. 
die DB InfraGo AG. Diese Nutzungsentgelte werden in Form von Trassenpreisen bzw. Stations-
preisen und Anlagenpreisen für die Nutzung von Strecken, Stationen und Serviceeinrichtungen 
erhoben.21 

 

*** 

 

 

15 LuFV – Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzie-
rung/LuFV/lufv_node.html.  

16 https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf.  

17 LuFV - Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzie-
rung/LuFV/lufv_node.html.  

18 Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur 2022, https://www.deutschebahn.com/re-
source/blob/7251588/105b9bd118049ba8f919c70f59734bc5/20220203-IG-Investitionen-2022-data.pdf. 

19 Verkehr in Zahlen 2023/2024, S. 115, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehr-in-zahlen23-24-
pdf.pdf?__blob=publicationFile.  

20 So funktioniert der Schienenverkehr, BMDV, 16. März 2023, https://www.bundesregierung.de/breg-de/su-
che/faq-schienenverkehr-2170596.  

21 https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/trassenpreise/.  

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html
https://www.deutschebahn.com/resource/blob/7251588/105b9bd118049ba8f919c70f59734bc5/20220203-IG-Investitionen-2022-data.pdf
https://www.deutschebahn.com/resource/blob/7251588/105b9bd118049ba8f919c70f59734bc5/20220203-IG-Investitionen-2022-data.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehr-in-zahlen23-24-pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehr-in-zahlen23-24-pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-schienenverkehr-2170596
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-schienenverkehr-2170596
https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/trassenpreise/
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